
Noch ist nicht ganz genau erkennbar, ob
es sich um die Verschärfung der Vo-
raussetzungen zur Erlangung des

Hauptschulabschlusses nach dem 9. Schul-
jahrgang, um eine Verordnungspanne oder
um eine Frage der „Rechtsvereinfachung“
handelt. Bei der jüngsten Novellierung der
„Verordnung über die Abschlüsse im Sekun-
darbereich I“ (AVO-S I) vom 21. Juli 2005
taucht jedenfalls eine Vorschrift nicht mehr
auf, die den Erwerb des Hauptschulabschlus-
ses und des Abschlusses der Förderschule

mit dem Schwerpunkt Lernen auch dann er-
möglichte, wenn mangelhafte Leistungen in
zwei Fächern ohne Ausgleich blieben (§ 23
Abs. 6 Nr. 1 AVO – S I). 

Das bedeutete eine erhebliche Verschär-
fung der Voraussetzungen für die Vergabe
des Hauptschulabschlusses, weil jetzt zwei
„Fünfen“ im Zeugnis durch befriedigende
Leistungen in zwei anderen Fächern ausgegli-
chen werden müssten (§ 23 Abs. 4 AVO – S I).
In der Fassung, die im April 2005 in die An-
hörung gegangen war, war eine solche Ände-
rung nicht enthalten, so dass auch angenom-
men werden kann, dass es sich beim Wegfall
der „Zwei-Fünfen-Regelung“ um eine Panne
bei der Schlussredaktion der Änderungsno-
velle handelt. 

Aus dem Kultusministerium ist dagegen zu
hören, dass der Wegfall lediglich eine redak-
tionelle Folge der Rechtsvereinfachung sei.
Die genannte Regelung müsse in der Verord-
nung nicht explizit erscheinen, da sie bereits
in Nr. 2 der bisherigen Fassung des § 23

(„Ausgleichsmöglichkeit bei mangelhaften
Leistungen in drei Fächern“) enthalten sei. 

Diese Interpretation ist nach dem Wortlaut
der Nr. 2 jedoch nur schwer nachzuvollziehen
und nicht gerade „anwenderfreundlich“. Dem
Kultusministerium wird es bei dieser Interpre-
tation nicht erspart bleiben, in Dienstbespre-
chungen oder auf andere geeignete Weise
klarzustellen, dass die „Zwei-Fünfen-Rege-
lung“ nach wie vor gültig ist.

Die Änderung der Abschlussverordnung
muss im Zusammenhang mit Änderungen in

der „Durchlässig-
keits- und Verset-
zungsverord-
nung“ (ebenfalls
vom 21.7.2005)
gesehen werden,
die die Verset-
zungsbestim-
mungen der
Hauptschule be-
treffen. Eine bis-
her nur für die
Versetzung vom
8. in den 9. Schul-
jahrgang gelten-
de Vorschrift
(„Versetzung
auch bei mangel-
haften Leistungen
in zwei Fächern
ohne Ausgleich
oder bei mangel-
haften Leistungen
in drei Fächern
und befriedigen-
den Leistungen in
zwei Ausgleichs-
fächern“) ist auf
die Versetzungen

am Ende des 5. bis 7. Schuljahrgangs über-
tragen worden. 

Dagegen ist die Versetzung in den
10. Schuljahrgang der Hauptschule erschwert
worden: Bei drei „Fünfen“ ist keine Versetzung
mehr möglich; zwei „Fünfen“ müssen durch
„Dreien“ in zwei anderen Fächern ausgegli-
chen werden. Die bisherige Gleichstellung von
Hauptschulabschluss nach dem 9. Schuljahr-
gang und Versetzung in den 10. Schuljahrgang
ist aufgegeben worden. 

Als Folge dieser Entkoppelung müssen
Hauptschülerinnen und -schüler des
9. Schuljahrgangs nicht unbedingt an den Ab-
schlussprüfungen teilnehmen, die erstmals
am Ende dieses Schuljahres mit zentral ge-
stellten Aufgaben in Deutsch und Mathematik
stattfinden, wenn sie in den 10. Schuljahr-
gang versetzt werden und die Schule nicht
verlassen wollen. Eine Abschlussprüfung zur
Erlangung eines Sekundarabschlusses I am
Ende des 10. Schuljahrgangs bleibt ihnen
aber nicht erspart. D.G.
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